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REPUBLIK ÖSTERREICH XIII. Gesetzgebungsperiode 

Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl.5.905/12-I/1-1973 ,4,259 jA.B. 
ZU 4~6 jJ. 

.. ~ 611 Juli 1973 Pras. ML ...••• ~._-

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Melter, Dr.Stix und Genossen, Nr.1246/J 
vom 9.Mai 1973 "Schienengleiche Bahniibergänge ll 

Zur obbezeichneten Anfrage erlaube ich mir 9 folgendes 
mitzuteilen: 

Die Herstellung, Um~ und Ausgestaltung der Kreuzungen 

von Eisenbahnen und Straßen sowie die Tragung der Kosten 
solcher baulicher Maßnahmen werden durch das Eisenbahn­

gesetz 1957 geregelt. 

Beziigli~h der Änderungen, die an Kreuzungen zwischen 

bBB-Strecken und Bundesstraßen erforderlich sind~ ist 
gemäß § 48 Abs.6 dieses Gesetzes der Abschluß eines 

Verwaltungsiibereinkommensvorgesehen, Nach dem gelten­

den Verwaltungsübereinkommen obliegt die bauliche Um­
gestaltung schienengleicher in schienenfreie Kreuzungen 
(Niveaufreimachung) . samt Ko'stentragung in j ed em Falle 

der Bundesstraßenverwaltung. Nur wenn die bsterreichi­

sehen Bundesbahnen anläßlich einer Niveaufreimachung 

eine Objektsvergr~ßerurig durch Änderung des konsens­
ciäßigen Gleisbestandes verlangen bzw. verursachen, so 
haben sie die anteiligen Mehrkosten unter Zugrundelegung 

der bestehenden Straßenbreite zu tragen. 
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Was die Kreuzungen mit Landes-und Gemeindestraßen 

anlangt, so hat das Bundesministerium für Verkehr auf 

Antrag der Österreichischen Bundesbahnen oder eines 
Trägers der Straßenbaulast (Land oder Gemeinde) an 

einer bestehenden Kreuzung die bauliche Umgestaltung 

der Verkehrswege anzuordnen, wenn dies zur besseren 

Abwicklung des sich kreuzenden Verkehrs erforderlich 
ist. Das Bundesministerium für Verkehr kann unter den­
selben Voraussetzungen eine solche Anordnung auch von 

Amts wegen treffen. In dieser Anordnung ist auch zu 
entscheiden, welche Kosten infolge der technischen 

Anpassung der baulichen Umgestaltung im verkehrsmäßi­

gen Ausstrahlungsbereich der Kreuzung erwachsen und 
demgemäß in die Kostenteilungsmasse einzubeziehen sind. 

Die durch die bauliche Umgestaltung und durch die künf­
tige Erhaltung und Inbetriebhaltung der umgestalteten 
Anlagen erwachsenden Kosten sind den Verkehrsträgern 

anteilsmäßig aufzuerlegen. Für die Festsetzung der An­
teile - die auf Grund eines Gutachtens einer Sachver­

stän,digenkommission erfolgt - sind folgende Faktoren 
maßgebend~ 

* die seit Erteilung der Baugenehmigung für die Kreuzung 
eingetretene Änderung des Eisenbahn-oder Straßenver­
kehrs, 

* die durch die bauliche Umgestaltung erzielte Verbesserung 
der Abwicklung des Eisenbahn- oder Straßenverkehrs, 

* die hiedurch erzielten allfälligen Ersparnisse und 

* die im Sonderinteresse eines Verkehrsträgers aufge­
wendeten Mehrkosten. 

Die Anordnungsbefugnis des Bundesministeriums für Verkehr 

findet ihre Grenzen darin, daß sie nur ausgeübt werden 

darf, wenn die Durchführung einer solchen Anordnung "den 
Verkehrsträgern (Träger der Straßenbaulast und Eisenbahn­
unternehmen) wirtschaftlich zumutbar ist" (siehe § 48 (1) 
Eisenbahngesetz 1957). 
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Hiebei ergeben sich folgende wirtschaftliche Aspekte: 

Aus den Erfordernissen der reibungslosen und raschen 

Abwicklung des Straßenverkehrs entstehen wegen der 

starken Zunahme des Kraftfahrzeugverkehres für die 
Straßenerhalter große finanzielle Lasten. Deshalb 

kann die verkehrsgerechte Ausgestaltung der Straßen 

mit dem stark steigenden Verkehrsaufkommen oft nicht 

Schritt halten. Dies trifft ganz besonders auf die not­

wendigen Verbesserungen der Verkehrsbedingungen des 
Straßenverkehrs im Bereiche von schienengleichen Eisen­
bahnkreuzungen zu, weil es sich bei der hiezu erforder­

lichen Herstellung von Unterführungen, Überführungen und 
Ersatzwegen um sehr kostenauf'wendige bauliche Anlagen han­

delt. Im Eisenbahnverkehr hingegen kann in der Regel mit 
den bestehenden Anlagen das Auslangen gefunden werden. Die 

Hauptlast der Kosten für solche Kreuzungsbauwerke fällt 

daher im Sinne der erwähnten Gesetzesbestimmung den Straßen­

erhaltern zu; eine Kostenbeteiligung durch die Österreichi­

schen Bundesbahnen hat nur insoferne z,*rfolgen, als ihnen 

aus solchen Maßnahmen Vorteile entstehen. Solche Vorte~le 

entstehen den ÖBB insbesondere bei der Errichtung von 
Unter- bz· .... ,. Überfü:h.rungen durch den Wegfall der Personal ... 

kosten für Schrankenwärter. 

Ob~ohl die Österreichischen Bundesbahnen durch die Errich­
tung automatischer Schrankenanlagen gleichfalls diesen 

personalsparenden Rationalisierungseffekt erzielen können, 
beseitigt eine solche Sicnerungsanlage letztlich doch nicht 

die Behinderung des Straßenverkehrs im Kreuzungsbereich, 
weshalb der Schwerpunkt des Programmes nach wie vor bei 

der Errichtung von Über- oder Unterführungen liegt. Des-, 
halb wird von beiden Verkehrsträgern und vom Bundesmini­
sterium für Verkehr als Eisenbahnbehörde möglichst auch 
dann der baulichen Umgestaltung der Kreuzungsbereiche der 
Vo!'rang gegeben, wenn sie erst später erfolgen kann. 
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Die bisherigen Rationalisierungsbestrebungen der ÖBB 

haben außer Zweifel einen sehr hohen Anteil daran, daß 

im Einvernehmen mit den beteiligten Straßenerhaltern 

seit 1949 etwa 2000 schienengleiche Bahnübergänge durch 
den Bau von Unterführungen, Überführungen und Ersatz­
wegen beseitigt worden sind. Die Bemühungen der Verkehrs­
träger um die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse müssen 

jedoch angesichts der weiter anhaltenden Steigerung des 
Straßenverkehrsvolumens auch weiterhin intensiv fortge­

setzt werden. 

Was die Verkehrssicherheit im Bereiche der Eisenbahn­

kreuzungen anlangt, haben vor allem die Österreichischen' 

Bundesbahnen in den letzten 10 Jahren durch die sorg­

fältige'Planung und zielstrebige Durchführung baulicher 

und sicherungstechnischer MaßnarJ.ffien eillen entscheidenden 

Beitrag auch zur Hebung der Sicherheit im Straßenverkehr 

geleistet: In Österreich ist bekanntlich in den letzten 

10 Jahren die ~~zahl der für den Verkehr zugelassenen 

Kraftfahrzeuge um 65 % auf rd. 2,4 Millionen Kraftfahr­

zeuge a~gestiegen. Dadurch, aber auch durch den bedeu­
tenden Ausländerverkehr hat der Straßenverkehr in Öster­

reich sehr stark zugenommen. Trotzdem konnte auf den 
Strecken der ÖBB die Anzahl der Kollisionen von Schienen­

mit Straßenfahrzeugen innerhalb dieser Zeitspanne um 
9 % vermindert werden! 

Die einzelnen Punkte der Anfrage darf ich wie folgt 
beantworten: 

Zu 1} . 
Im Jahre 1972 wurde der verkehrsmäßige Ausstrahlungs­

bereich von Eisenbahnkreuzungen in 137 Fällen saniert -

~~d zwar: in 25 Fällen durch die Herstellung von Durch­
lässen bzw. Eisenbab..nbriicken (Straßenunterführungen ), 
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in 11 Fällen durch die Errichtung von Straßenbrücken 

(Straßeniiberführungen) und in 101 Fällen durch die 

Schaffung von Ersatzwegen bzw. Ablösung von.Wegerachten 

(Auflassung) ~ 

Hiebei wurde stets getrachtet, durch die Errichtung eines 

Kreuzungsbauwerkes möglichst mehrere Bahnübergänge gleich­

zeitig zu beseitigen. 

Im Jah!'8 1973 werden voraussichtlich 98 Bahnübergänge 
beseitigt werden können,und zwar 28 durch Unterführungen, 
9 durch Überführungen und 61 durch Auflassung. Da jede 

Möglichkeit genützt wird, Bahnübergänge durch Bezahlung 

von Umwegsentschädigungen und Abgeltung von Wirtschafts­

erschwernissen abzulösen, kann sich die letztgenannte 

Zahl noch erhöhen. Um welche schienengleichen Bahnübergänge 

es sich bei den vorerwähnten Naßna.hmen handelt, kann aus 

·1. der beigeschlossenen Liste ersehen werden. 

Zu 32... 

Im Jahre 1973 werden 5 Vorhaben, die im Jahre 1974 die 
Auflassung von 13 Bahnübergängen ermöglichen werden, in 
Angriff genommen. 

Zu 4) 

Besonders stark frequentierte Bahnübergänge befinden sich 

im Zuge von Bundesstraßen. Da die Beseitigung von Bundes­

straßenübergängen nach dem Verwaltungsübere~nkommen zwischen 
den Österreichischen Bundesbahnen und der Bundesstraßen­
verwaltung ausschließlich Angelegenheit der Bundesstraßen­
verwaltung ist, werden von dieser auch die diesbezüglichen 
Prioritäten festgesetzt. 
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Beilage Zu Zl. 68000-65-73 

L ist e 

der schienGngleichen J3ahnübergänß.§.., deren Beseitigung 
voraussichtlich im Jahre 1973 möglich ist, durch 

hl...§..traßQ.l!_1:l11!erfU1?XY:1ßcri O~isenbahnbrücken2 

Nach Fertigstellu.Ylg der UnterfUhrungen werden heuer nach­
stehende 28 Bahnübergänge aufgelassen werden. 

"lien vlest - Salzburg 

" 

Salzburg 'V!örgl 

Innsbruck - Bludenz 

'\'rels - Passau 

Wien - U. Retzbach 

-
Stainach!I. ~ Schärding 

~ 

1.inz - Summerau 

Linz - Selzthal 

km 29,669 
29,859 
30,073 

km 13'-+,130 
134,302 
13'+,870 

km 62,044 
62,285 
62,721 

km 54,266 
56,050 
56,758 

km 68,624 
70,067 

km 18,748 
19,195 

km 2l~, 222 
2l~, 839 
24,898 

km 40,690 
40,978 
41,259 
41,486 
72,514 
73,170 
82,267 
83,181 
83,493. 
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!tL $JraßenY.berführungen. (St.r8ß~nbrUcl<en) 

Nach Fer-tigstellung der Straßenüberführungen werden nach­
ste6ende 9 Bahnübergänge aufgelassen: 

''iien 1'lest - Salzburg km 309,930 

Innsbruck - Bludenz km 61,185 
61,650 

Wien Süd - Spielfeld/Straß km 193,981 
194,238 
194,793 " 

Bruck/M. - Leohen km 14,460 
14,744 

Yiels .1. Passau l-::m 62,882 

Durch den Bau von Ersatzwegen .9hn~ Kreuzung der Bahn, Um­
w8gsentschädigung u. dgl. werden heuer nachstehende Bahn­
übergänge aufgelassen: 

vlien \'lest "- Salzbul"g 

Salzburg - W6rgl 

Lindau ~ Bludenz 

Amstetten - Tarvis 

vlels - Passau 

Absdorf- Krems 

km 228,427 

km 26,639 
27,517 

123,011 
123,127 

- km 37,751 
38,090 

km 135,873 
174,027 
219,838 

km 6,980 
53,827 
54,855 
63,138 

km 23,388 

, 
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Meidling - vlr. Neustadt km 

. km 
Wampersdorf - Gramatneusiedl 

StainachjI. - Schärding km 

Lj_nz - Selzthal km 

Linz - Summerau km 

St. Valentin - Kastenrcith km 

Linz - Urfahr km 

Hadersdorf .... Sigmundsherberg km 

~ 

Korneuburg - Hohenau km 

16,094 
17,203 
19,311 
20,453 
21,252 
40,349 
lJ.O, 895 
43,092 
ltL~,749 

7,056 
8,903 

11,972 
12,005 

75,250 
. 

17,817 
49,830 
83,917 
8 LI-, 28l~ 
86,008 
86,585 
88~059 

26~ l~60 

51,629 
52 1 297 

13,786 
13~968 

20,891 
21,005 
37,661 

17 s 869 
20,620 
27,578 
30 1 467 
30,948 
31,034 
31 , 1l~O . 

Stammersdorf - Gr. Sch\veinbarth km 18,686 
19,825 
20,589 
24~338 
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Gänserndorf - Mistelbach 

Enzersdorf - Poysdorf 

vlr. Neustadt - Puchberg 

Retz - Drosendorf 

I 
I • 

km 22,302 

km 3,520 

km 22,458 

1m 15,8[,-8 
19,070 
19,650 
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